
Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer: Seite  "I von 12Überarbeitet  am:  05.03.2020

1.1.  Produktidentifikator

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

"1.2. Relevante  identifizierte  Verwendunqen  des  Stoffs  oder  Gemischs  und  Verwendunqen,  von  denen

abqeraten  wird

Verwendung  des  Stoffs/des  Gemischs

Nahtkleber,  Versiegelung,  Beschichtung

Vemendungen,  von  denen  abgeraten  wird

Jede  nicht  bestimmungsgemäße  Verwendung.

t3.  Einzelheiten  zum  Lieferanten,  der  das  Sicherheitsdatenblatt  bereitstellt

Firmenname:  Rubie's  Deutschland  GmbH

Straße: HÜttenstr.  47

D-51469  Bergisch  Gladbach

Auskunftgebender  Bereich: Thomas  Otto

Email: thomas.otto@rubies.de
Tel.: +49(0)2202/104-119  (Mo.-Do.  8:0ü  bis 17:00  Uhr, Fr. 8:00-13:00  Uhr)

1.4.  Notrufnummer: +49(0)2202/a1  04-119  (Mo.-Do.  8:00  bis 17:00  Uhr, Fr. 8:00-1  3:OC) Uhr)

ABSCHNITT  2: Mögliche  Gefahren

2.1.  Einstufunq  des  Stoffs  oder  Gemischs

Verordnung  (EG)  Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare  Flüssigkeiten:  Entz.  FI. 2

Schwere  Augenschädigung/Augenreizung:  Augenreiz.  2

Spezifische  Zielorgan-Toxizität  (einmalige  Exposition):  STOT  einm.  3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit  und Dampf  leicht  entzündbar.

Verursacht  schwereAugenreizung.

Kann  Schläfrigkeit  und Benommenheit  verursachen.

Ä2. Kennzeichnunqselemente

Verordnung  (EG)  Nr. 1272/20ü8

Gefahrbestimmende  Komponenten  zur  Etikettierung

2-Propano1;  Isopropylalkohol;  Isopropanol

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225

H319

H336

Flüssigkeit  und Dampf  leicht  entzündbar.

Verursacht  schwere  Augenreizung.

Kann  Schläfrigkeit  und  Benommenheit  verursachen.

Sicherheitshinweise

P101

P102

P210

Ist ärztlicher  Rat  erforderlich,  Verpackung  oder  Kennzeichnungsetikett  bereithalten.

Darf  nicht  in die Hände  von  Kindern  gelangen.

Von Hitze,  heißen  Oberflächen,  Funken,  offenen  Flammen  sowie  anderen  Zündquellen
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P305+P351  +P338

P403+P235

P501

fernhalten.  Nicht  rauchen.

BEI KONTAKT  MIT  DEN  AUGEN:  Einige  Minuten  lang  behutsam  mit Wasser  ausspülen.

Eventuell  vorhandene  Kontaktlinsen  nach  Möglichkeit  entfernen.  Weiter  ausspülen.

An einem  gut  belüfteten  Ort  aufbewahren.  Kühl  halten.

Inhalt/  Behälter  der  Entsorgung  gemäß  den örtIichen/nationaIen/internationaIen

Vorschriften  zuführen.

2.3. Sonstiqe  Gefahren

Bei Gebrauch  Bildung  expIosionsfähiger/IeichtentzündIicher  Dampf/Luft-Gemische  möglich.

Die Stoffe  im Gemisch  erfüllen  nicht  die PBT/vPvB  Kriterien  gemäß  REACH,  Anhang  XIIl

ABSCHNITT  3: Zusammensetzung/Angaben  zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche  In'ialtsstoffe

Bezeichnung Anteil

EG-Nr. Ilndex-Nr. IIREACH-Nr.
GHS-Einstufung

67-63-0 2fPropano1;  Isop?opylalkohol;  Isöpropanol 75 - < 80 %

200-661-7 l603-117-00-O I01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT  SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut  der  H- und EUH-Sätze:  siehe  Abschnitt  16.

Weitere  Angaben

Das Produkt  enthält  keine  gelisteten  SVHC  Stoffe  > O,1 % gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1907/2006  § 59

(REACH).

ABSCHNITT  4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1.  Beschreibunq  der  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine  Hinweise

Bei Unfall  oder  Unwohlsein  sofort  Arzt  hinzuziehen  (wenn  möglich,  Betriebsanweisung  oder

SicherheitsdatenbIatt  vorzeigen).  Beschmutzte,  getränkte  Kleidung  soTort  ausziehen.

Ersthelfer:  Auf  Selbstschutz  achten!

Nach  Einatmen

Die Person  an die frische  Luft  bringen  und für  ungehinderte  Atmung  sorgen.  Bei Reizung  derAtemwege  Arzt

aufsuchen.

Nach  Hautkontakt

Beschmutzte,  getränkte  Kleidung  sofort  ausziehen.  Mit reichlich  Wasser  abwaschen.  Bei Hautreizungen  Arzt

aufsuchen.

Nach  Augenkontakt

Einige  Minuten  lang  behutsam  mit  Wasser  ausspülen.  Eventuell  vorhandene  Kontaktlinsen  nach  Möglichkeit

entfernen.  Weiter  ausspülen.  Bei anhaItenderAugenreizung:  Ärztlichen  Rat  einholen/ärztliche  Hilfe

hinzuziehen.

Nach  Verschlucken

Mund  gründlich  mit  Wasser  ausspülen.  Reichlich  Wasser  in kleinen  Schlucken  trinken  lassen

(Verdünnungseffekt).  KEIN  Erbrechen  herbeiführen.  Niemals  einer  bewusstlosen  Person  oder  bei

auftretenden  Krämpfen  etwas  über  den Mund  verabreichen.  Bei Auffreten  von  Symptomen  oder  in

Zweifelsfällen  ärztlichen  Rat  einholen.

4.2.  Wichtiqste  akute  und  verzöqert  auffretende  Symptome  und  Wirkunqen

Es liegen  keine  Informationen  vor.
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4.3. Hinweise  auf  ärztliche  Soforthi}fe  oder  Spezialbehandlunq

Symptomatische  Behandlung.

ABSCHNITT  5: Maßnahmen  zur  Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete  Löschmittel

Kohlendioxid  (C02).  Trockenlöschmittel.  alkoholbeständiger  Schaum.

Bei Großbrand  und  großen  Mengen:  Sprühwasser.

Ungeeignete  Löschmittel

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere  vom  Stoff  oder  Gemisch  ausqehende  Gefahren

Im Brandfall  können  entstehen:  Gase/Dämpfe,  reizend.  Kohlenmonoxid.  Kohlendioxid  (C02).

'i.3.  Hinweise  für  die  Brandbekämpfunq

Im Brandfall:  UmgebungsIuftunabhängiges  Atemschutzgerät  verwenden.ExpIosions-  und Brandgase  nicht

einatmen.

Zusätzliche  Hinweise

Kontaminiertes  Löschwasser  getrennt  sammeln.  Nicht  in die Kanalisation  oder  Gewässer  gelangen  lassen.

Zum  Schutz  von Personen  und zur  Kühlung  von Behältern  im Gefahrenbereich  Wassersprühstrahl  einsetzen.

Bei Großbrand  und  großen  Mengen:  Umgebung  räumen.  Wegen  Explosionsgefahr  Brand  aus  der  Entfernung

bekämpfen.

ABSCHNITT  6: Maßnahmen  bdi  unbeabsichtigter  Fretsetzung

6.1. Personenbezoqene  Vorsichtsmaßnahmen,  Schutzausrüstunqen  und  in Notfällen  anzuwendende

Verfahren

Personen  in Sicherheit  bringen.  Alle  Zündquellen  entfernen.  Den betroffenen  Bereich  belüften.

Gas/Dampf/Aerosol  nicht  einatmen.  Kontakt  mit Haut,  Augen  und Kleidung  vermeiden.

Persönliche  Schutzausrüstung  tragen.  (Siehe  Abschnitt  8.)

6.2. UmweItschutzmaßnahmen

Nicht  in die Kanalisation  oder  Gewässer  gelangen  lassen.  Explosionsgefahr!  Kanalisation  abdecken.

Flächenmäßige  Ausdehnung  verhindern  (z.B.  durch  Eindämmen  oder  Ölsperren).  Bei Gasaustritt  oder  bei

Eindringen  in Gewässer,  Boden  oder  Kanalisation  zuständige  Behörden  benachrichtigen.

6.3.  Methoden  und  Material  für  Rückhaltunq  und  Reiniqunq

Mit  flüssigkeitsbindendem  Material  (Sand,  Kieselgur,  Säurebinder,  Universalbinder)  aufnehmen.  Den

betroffenen  Bereich  belüften.

Das aufgenommene  Material  gemäß  Abschnitt  Entsorgung  behandeln.

Verschmutzte  Gegenstände  und Flächen  unter  Beachtung  der Umweltvorschriffen  gründlich  reinigen.

6.4.  Vemeis  auf  andere  Abschnitte

Sichere  Handhabung:  siehe  Abschnitt  7

Persönliche  Schutzausrüstung:  siehe  Abschnitt  8

Entsorgung:  siehe  Abschnitt  4 3

ABSCHNITT  7 Handhabung  und  Lagerung

7.1.  Schutzmaßnahmen  zur  sicheren  Handhabunq

Hinweise  zum  sicheren  Umgang

Für  ausreichende  Belüftung  und punktförmige  Absaugung  an kritischen  Punkten  sorgen.

Gas/Dampf/Aerosol  nicht  einatmen.  Kontakt  mit Haut,  Augen  und Kleidung  vermeiden.

Bei der  Arbeit  geeignete  Schutzkleidung  tragen.  (Siehe  Abschnitt  8.)

Hinweise  zum  Brand-  und  Explosionsschutz

Von Zündquellen  fernhalten  - Nicht  rauchen.  Maßnahmen  gegen  elektrostatische  Aufladungen  treffen.  Im
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Dampfraum  geschlossener  Systeme  können  sich  brennbare  Dämpfe  ansammeln.  Bei  Gebrauch  Bildung

explosionsfähiger/leichtentzündIicher  Dampf/Luff-Gemische  möglich.  Erhitzen  führt  zu Druckerhöhung  und

BerstgeTahr.

Weitere  Angaben  zur  Handhabung

Schutz-  und  Hygienemaßnahmen:  Siehe  Abschnitt  8.

7.2.  Bedinqunqen  zur  sicheren  Laqerunq  unter  Berücksichtiqunq  von  Unverträqlichkeiten

Anforderungen  an Lagerräume  und  Behälter

Behälter  dicht  geschlossen  halten  und  an einem  kühlen,  gut  gelüffeten  Ort  aufbewahren.  Gegen  direkte

Sonneneinstrahlung  schützen.

Ausreichende  Lagerraumbelüftung  sicherstellen.

Sicherstellen,  dass  Leckagen  aufgefangen  werden  können  (z.B.  Auffangwannen  oderAuffangflächen).

Zusammenlagerungshinweise

Nicht  zusammen  lagern  mit:  Gas.  Explosivstoffe.  Entzündbare  feste  Stoffe.  Selbstentzündliche  (pyrophore)

flüssige  und  feste  Stoffe.  SeIbsterhitzungsfähige  Stoffe  oder  Gemische.  Stoffe  und  Gemische,  die  in

Berührung  mit  Wasser  entzündbare  Gase  entwickeln.  Entzündend  (oxidierend)  wirkende  flüssige  Stoffe.

Entzündend  (oxidierend)  wirkende  feste  Stoffe.  Ammoniumnitrat.  Selbstzersetzliche  Stoffe  und  Gemische.

Organische  Peroxide.  Nicht  brennbare  gifkige  Stoffe.  Radioaktive  Stoffe.  AnsteckungsgefährIiche  Stoffe.

Weitere  Angaben  zu den  Lagerbedingungen

Die  Verpackung  trocken  und  gut  verschlossen  halten,  um Verunreinigung  und  Absürption  von  Feuchtigkeit  zu

vermeiden.

Schützen  gegen:  UV-EinstrahIung/Sonnenlicht.  Hitze.  Feuchtigkeit  Frost.

Lagertemperatur:  ü 5-25oC

Lagerklasse  nach  TRGS  5'10: 3 (Entzündbare  Flüssigkeiten)

7.3.  Spezifische  Endanwendunqen

Siehe  Abschnitt  1.

8.t  Zu überwachende  Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte  (TRGS  900)

Bezeichnung ppm mg/m' F/m' Spitzenbegr. Art

67-63-0 Propan-2-o1 200 500 2(11)

Biologische  Grenzwerte  (TRGS  903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.-  material Proben.-

Zeitpunkt

67-63-0 Propan-2-o1 Aceton 25 mg/l u b

DNEL-/DMEL-Werte

CA!\Nr. IBezeichnung

DNEL  Typ IExpositionsweg IIWirkung IIWert
67-63-0 12-Propano1; Isopropylalkohol; Isopropanol
Arbeitnehmer  DNEL,  langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m'

Verbraucher  DNEL,  langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/ma

Arbeitnehmer  DNEL,  langzeitig .dermal systemisch 888 mg/kg  KG/d

Verbraucher  DNEL,  langzeitig oral systemisch 26 mg/kg  KG/d
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Verbraucher  DNEL,  langzeitig

PNEC-Werte

CAS-Nr. II Bezeichnung

Umweltkompartiment IWert

67-63-O l2-Propano1;  Isopropylalkohol;  Isopropanol

Süßwasser 140,9  mg/l

Süßwasser  (intermittierende  Freisetzung) 140,9  mg/l

Meerwasser 140,9  mg/l

Süßwassersediment 552 mg/kg

Meeressediment 552 mg/kg

Sekundärvergiffung 160  mg/kg

2251 mg/l

28 mg/kg

8.2.  Beqrenzunq  und  Überwachunq  der  Exposition

Geeignete  technische  Steuerungseinrichtungen

Technische  Maßnahmen  und  die  Anwendung  geeigneter  Arbeitsverfahren  haben  Vorrang  vor  dem  Einsatz

persönlicher  Schutzausrüstungen.

FÜr ausreichende  Belüftung  und  punktförmige  Absaugung  an kritischen  Punkten  sorgen.

Schutz-  und  Hygienemaßnahmen

Die  üblichen  Vorsichtsmaßnahmen  beim  Umgang  mit  Chemikalien  müssen  beachtet  werden.

Von  Nahrungsmitteln,  Getränken  und  Futtermitteln  fernhalten.

Behälter  nach  Produktentnahme  immer  dicht  verschliessen.  Am  Arbeitsplatz  nicht  essen,  trinken,  rauchen,

schnupfen.  Vor  den  Pausen  und  bei  Arbeitsende  Hände  waschen.  Vorbeugender  Hautschutz  durch

Hautschutzsalbe.  Kontaminierte  Kleidung  ausziehen  und  vor  erneutem  Tragen  waschen.

,, Augen-/Gesichtsschutz

Empfohlene  Augenschutzfabrikate:  Dicht  schließende  Schutzbrille.  (DIN  EN 166)

Handschutz

Bei  längerem  oder  oftmals  wiederholtem  Hautkontakt:  Geeignete  Schutzhandschuhe  tragen.

Geeignetes  Material:  Butylkautschuk.

Dicke  des  Handschuhmaterials:  0,5  mm

Durchbruchszeit:  >=  480  min.  Durchdringungszeit  (maximale  Tragedauer):  -  120  min.  (geschätzt)

Bei  beabsichtigter  Wiederverwendung  Handschuhe  vor  dem  Ausziehen  reinigen  und  gut  durchlüftet

aufbewahren.  Vor  Gebrauch  auf  Dichtheit/UndurchIässigkeit  überprüfen.

Es wird  empfohlen,  die  ChemikaIienbeständigkeit  der  oben  genannten  Schutzhandschuhe  für  spezielle

Anwendungen  mit  dem  Handschuhhersteller  abzuklären.

Die  einzusetzenden  Handschuhe  müssen  den  Spezifikationen  der  EG-Richtlinie  89/686/EWG  und  der  sich

daraus  ergebenden  Norm  EN374  genügen.

Körperschutz

Schwer  entfIammbare/fIammhemmende  Kleidung  tragen.

Mindeststandards  für  Schutzmaßnahmen  beim  Umgang  mit  Arbeitsstoffen  sind  in der  TRGS  500  aufgeführt.

Atemschutz

Bei  sachgemäßer  Verwendung  und  unter  normalen  Bedingungen  ist  ein  Atemschutz  nicht  erforderlich.

Atemschutz  ist erforderlich  bei:

Aerosolerzeugung/-biIdung
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Grenzwertüberschreitung

Unzureichender  Belüftung.

Geeignetes  Atemschutzgerät:  KombinationsfiItergerät  (EN 14387) Filtertyp: A/P'1-3

Die Atemschutzfilterklasse  ist unbedingt  der maximalen  Schadstoffkonzentration  (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)

anzupassen,  die beim Umgang  mit dem Produkt  entstehen  kann. Bei Konzentrationsüberschreitung  muss

Isoliergerät  benutzt  werden! Die Tragezeitbegrenzungen  nach GefStoffV  in Verbindung  mit den  Regeln  für

den Einsatz  vün  Atemschutzgeräten  (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung  und  Übemachung  der  Umweltexposition

Produkt  nicht  unkontrolliert  in die  Umwelt  gelangen  lassen.

ABSCHNITT  9: Physikalische  und  chemische  Eigenschaften

9.1.  Anqaben  zu  den  qrundleqenden  physikalischen  und  chemischen  Eiqenschaften

Aggregatzustand:  flüssig.

Farbe:  nichtbestimmt

Geruch:  charakteristisch

pH-Wert: nicht  bestimmt

Zustandsänderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn  und  Siedebereich:

nicht  anwendbar

nicht  bestimmt

Flammpunkt: 0-<21  oC

Explosionsgefahren

Bei  Gebrauch  Bildung  explosionsfähiger/leichtentzündlicher  Dampf/Luff-Gemische  möglich.

UntereExplosionsgrenze:  nichtbestimmt

0bereExpIosionsgrenze:  nichtbestimmt

Zündtemperatur:  nichtbestimmt

Zersetzungstemperatur:  nichtbestimmt

Brandfördernde  Eigenschaften

keine/keiner.

Dampfdruck:

(bei  20 "C)

Dichte:

Wasserk»slichkeit:

Löslichkeit  in anderen  Lösungsmitteln

nicht  bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Dyn.  Viskosität:

(bei  40  oC)

Kin.  Viskosität:

(bei  20 oC)

Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lösemitteltrennprüfung:

Lösemittelgehalt:

9.2.  Sonstiqe  Anqaben

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

mischbar.

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

nicht  bestimmt

Revisions-lW  ' 1,O D - DE Druckdafüm 05 03 2020



Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer: Seite  7 von  12Überarbeitet  am:  05.03.2020

Festkörpergehalt: nicht  bestimmt

ABSCHNITT  10:  Stabilität  und  Reaktivität

10.'I.  Reaktivität

Es liegen  keine  Informatiünen  vor.

10.2.  Chemische  Stabilität

Das  Gemisch  ist unter  den  empfohlenen  Lagerungs-,  Verwendungs-  und  Temperaturbedingungen  chemisch

stabil.

"10.3. Möqlichkeit  qefährlicher  Reaktionen

Siehe  Kapitel  10.5.

10.4.  Zu  vermeidende  Bedinqunqen

Vor  Hitze  schützen.  Entzündungsgefahr!

Kann  bei  Verwendung  explosionsfähige/entzünöare  Dampf/Luft-Gemische  bilden.

Erhitzen  führt  zu Druckerhöhung  und  Berstgefahr.

10.5.  Unverträqliche  Materialien

Zu  vermeidende  Stoffe:  Oxidationsmittel,  stark.  Reduktionsmittel,  stark.  Starke  Säure.  starke  Laugen.

1(}.6.  Gefährliche  Zersetzunqsprodukte

Im Brandfall  können  entstehen:  Gase/Dämpfe,  reizend.  Kohlenmonoxid.  Kohlendioxid  (C02).

ABSCHNITT  11:  Toxikologische  Angaben

11.1.  Anqaben  zu  toxikoloqischen  Wirkunqen

Toxikokinetik,  Stoffwechsel  und  Verteilung

Keine  Daten  verfügbar.

Akute  Toxizität

Aufgrund  der  verfügbaren  Daten  sind  die  Einstufungskriterien  nicht  erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg IIDosis IISpezies IQuelle IMethode
2-Propano1;  Isopropylalkoqol;  Isopropanol

oral LD50  584ü

mg/kg

Ratte ECHA  Dossier

dermal LD50  > 5000

mg/kg

Kaninchen ECHA  Dossier

Reiz-  und  Ätzwirkung

Verursacht  schwere  Augenreizung.

Ätz-/Reizwirkung  auf  die Haut:  Aufgrund  der  verfÜgbaren  Daten  sind  die  EinstuTungskriterien  nicht  erfüllt.

Sensibilisierende  Wirkungen

Aufgrund  der  verfügbaren  Daten  sind  die  Einstufungskriterien  nicht  erfüllt.

Krebserzeugende,  erbgutverändernde  und  fortpfIanzungsgefährdende  Wirkungen

Aufgrund  der  verfügbaren  Daten  sind  die  Einstufungskriterien  nicht  erfüllt.

Spezifische  Zielorgan-Toxizität  bei  einmaliger  Exposition

Kann  Schläfrigkeit  und  Benommenheit  verursachen.  (2-Propano1;  Isopropylalkohol;  Isopropanol)

Spezifische  Zielorgan-Toxizität  bei  wiederholter  Exposition

Aufgrund  der  verfügbaren  Daten  sind  die  Einstufungskriterien  nicht  erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund  der  verfügbaren  Daten  sind  die  Einstufungskriterien  nicht  erfüllt.
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Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 4 907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer: Seite  8 von  12Überarbeitet  am:  05.03.2020

Spezifische  Wirkungen  im Tierversuch

Keine  Daten  vefügbar.

ABSCHNITT  12:  Umweltbezogene  Angaben

12.1.  Toxizität

CAS-Nr. Bezeiöhnung  -

AquatischeToxizität IDosis I[h]i[d]lSpezies IQuelle IMethode
8j-83-0 2-Propano1;  Isopropylalffioto!;  Isffipropanol

Akute  Fischtoxizität LC5ü  10000

mg/l

96 t Pimephales  promelas Publication  (1983) OECD  Guideline

203

Akute  Algentoxizität ErC50  1800

mg/l

Scenedesmus

quadricauda

ECHA  Dossier

Akute

Crustaceatoxizität

EC50  >10000

mg/l

48 h Daphnia  magna  (24h) ECHA  Dossier OECD  Guideline

202

12.2.  Persiste-iz  und  Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung

Methode lIWert I d IQuelle
Bewertung

67-63-0 2-Propano1;  Isopropylalkohol;  IsopröpatiÖl

EU Method C.5/ EU Method C.6 153% I 5 IECHA Dossier
Leicht  biologisch  abbaubar  (nach  OECD-Kriterien)

12.3.  BioakkumuIationspotenzial

Verteilungskoef'izient  n-Oktano}/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

67-63-0 2-Propano1;  Isopropylalkohol;  Isopropanol 0,C)5

12.4.  Mobilität  im  Boden

Keine  Daten  verfügbar.

12.5.  Erqebnisse  der  PBT-  und  vPvB-Beurteilunq

Die  Stoffe  im Gemisch  erfüllen  nicht  die  PBT/vPvB  Kriterien  gemäß  REACH,  Anhang  XIIl

12.6.  Andere  schädliche  Wirkunqen

Keine  Daten  verfügbar.

Weitere  Hinweise

Nicht  in die  Kanalisation  oder  Gewässer  gelangen  lassen.

ABSCHNITT  13:  Hinweise  zur  Entsorgung

13.1.  Verfahren  derAbfallbehandlunq

Empfehlungen  zur  Entsorgung

Entsorgung  gemäß  den  behördlichen  Vorschrifken.  Wegen  einerAbfaIIentsorgung  den  zuständigen

zugelassenen  Entsorger  ansprechen.  Nicht  kontaminierte  und  restentleerte  Verpackungen  können  einer

Wiederverwertung  zugeführt  werden.  Die  Zuordnung  der  AbfaIlschlüsselnummern/AbfaIIbezeichnungen  ist

entsprechend  EAKV  branchen-  und  prozessspezifisch  durchzuführen.

Vorschlagsliste  für  AbfaIIschIüssel/AbfaIIbezeichnungen  gemäß  EAKV/AW:

Abfallschlüssel  - ungebrauchtes  Produkt
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Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG) Nr. 4 907/2006

Überarbeitet  am: 05.03.2020

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer: Seite  9 von 12

200127 SIEDLUNGSABF  ÄLLE  (HAUSHALTSABFÄLLE  UND ÄHNLICHE  GEWERBLICHE  UND

INDUSTRIELLE  ABFÄLLE  SOWIE  ABFÄLLE  AUS EINRICHTUNGEN),  EINSCHLIESSLICH

GETRENNT  GESAMMELTER  FRAKTIONEN;  Getrennt  gesammelte  Fraktionen  (außer  15 C)l );

Farben,  Druckfarben,  Klebstoffe  und Kunstharze,  die gefährliche  Stoffe  enthalten;  gefährlicher

Abfall

Abfallschlüssel  - verbrauchtes  Produkt

200i27  SIEDLUNGSABFÄLLE  (HAUSHALTSABFÄLLE  UND ÄHNLICHE  GEWERBLICHE  UND

INDUSTRIELLE  ABFÄLLE  SOWIE  ABFÄLLE  AUS EINRICHTUNGEN),  EINSCHLIESSLICH

GETRENNT  GESAMMELTER  FRAKTIONEN;  Getrennt  gesammelte  Fraktionen  (außer  15 01 );

Farben,  Druckfarben,  Klebstoffe  und Kunstharze,  die gefährliche  Stoffe  enthalten;  gefährlicher

Abfall

1

Abfallschlüssel  - ungereinigte  Verpackung

150110  VERPACKUNGSABFALL,AUFSAUGMASSEN,WISCHTÜCHER,FILTERMATERIALIENUND

SCHUTZKLEIDUNG  (A.N.G.);  Verpackungen  (einschließlich  getrennt  gesammelter  kommunaler

VerpackungsabfäIIe);  Verpackungen,  die Rückstände  gefährlicher  Stoffe  enthalten  oder  durch

gefährliche  Stoffe  verunreinigt  sind;  gefährlicher  Abfall

Entsorgung  ungereinigter  Verpackung  und  empfohlene  Reinigungsmittel

Kontaminierte  Verpackungen  sind wie der  Stoff  zu behandeln.

ABSCHNITT  14:  Angaben  zum  Transport

Landtransport  (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:

14.2.  Ordnunqsqemäße

UN-Versandbezeichnunq:

14.3.  TransportqefahrenkIassen:

14.4.  Verpackunqsqruppe:

Gefahrzettel:

UN 1993

ENTZÜNDBARER  FLÜSSIGER  STOFF,  N.A.G. (lsopropanol)

3

ll

3

i Klassifizierungscode:

Sondervorschriften:

Begrenzte  Menge  (LQ):

Freigestellte  Menge:

Beförderungskategorie:

Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode:

Binnenschiffstransport  (ADN)

14.1.  UN-Nummer:

14.2.  Ordnunqsqemäße

UN-Versandbezeichnunq:

14.3.  Transportqefahrenklassen:

14.4.  Verpackunqsqruppe:

Gefahrzettel:

KIassifizierungscode:

F1

274 601 640D

1L

E2

2

33

D/E

UN 1993

ENTZÜNDBARER  FLÜSSIGER  STOFF,  N.A.G.  (lsopropanül)

3

ll

3

F1
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Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1 907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer: Seite  10  von  12Überarbeitet  am:  05.03.2020

Sondervorschriften:

Begrenzte  Menge  (LQ):

Freigestellte  Menge:

Seeschiffstransport  (IMDG)

14.1.  UN-Nummer:

14.2.  Ordnunqsqemäße

UN-Versandbezeichnunq:

14.3.  TransportqefahrenkIassen:

14.4.  Verpackunqsqruppe:

Gefahrzettel:

274  601 640D

iL

E2

UN 1993

FLAMMABLE  LIQUID,  N.O.S.  (lsopropanol)

3

ll

3

Marine  pollutant:

Sondervorschriften:

Begrenzte  Menge  (LQ):

Freigestellte  Menge:

EmS:

Lufttransport  (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1.  UN-Nummer:

14.2.  Ordnunqsqemäße

UN-Versandbezeichnunq:

14.3.  Transportqefahrenklassen:

14.4.  Verpackunqsqruppe:

Gefahrzettel:

NO

274

1L

E2

F-E,  S-E

UN 1993

FLAMMABLE  LIQUID,  N.O.S.  (lsopropanol)

3

ll

3

I

Sondervorschriffen:  A3

Begrenzte  Menge  (LQ)  Passenger:  ü L

PassengerLQ:  Y34'i

FreigestellteMenge:  E2

IATA-Verpackungsanweisung  - Passenger:

lATA-Maximale  Menge  - Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung  - Cargo:

lATA-Maximale  Menge  - Cargo:

353

5L

364

60 L

14.5.  Umweltqefahren

UMWELTGEFÄHRDEND:  nein

14.6.  Besondere  Vorsichtsmaßnahmen  für  den  Verwender

Siehe  Abschnitt  8.

14.7.  Massenqutbeförderunq  qemäßAnhanq  Il des  MARPOL-Übereinkommens  und  qemäß  IBC-Code

nicht  relevant.

ABSCHNITT  15:  Rechtsvorschrifflen

15.1.  Vorschriften  zu Sicherheit,  Gesundheits-  und  UmweItschutz/spezifische  Rechtsvorschriften  für  den

Stoff  oder  das  Gemisch

EU-Vorschriften
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75 %Angaben  zur  lE-Richtlinie

2010/75/EU  (VOC):

Angaben  zur  VOC-Richtlinie

2004/42/EG:

Angaben  zur  SEVESO  Ill-Richtlinie

2012/18/EU:

Zusätzliche  Hinweise

75 '!"o

P5c  ENTZÜNDBARE  FLÜSSIGKEITEN

SicherheitsdatenbIatt  gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1 907/2006  (geändert  durch  Verordnung  (EU)  Nr.

2019/957)

Das  Gemisch  ist als gefährlich  eingestuff  im Sinne  der  Verordnung  (EG)  Nr. 1272/2008  [CLP].

REACH  1907/2006  Anhang  XVII,  Nr. (Gemisch):  3, 40

Nationale  Vorschriffen

Beschäffigungsbeschränkung:

Technische  Anleitung  LuftI  :

Anteil:

WassergefährdungskIasse:

Status:

15.2.  Stoffsicherheitsbeurteilunq

Beschäftigungsbeschränkungen  für  Jugendliche  beachten  (§ 22

JArbSchG).

5.2.5:  Organische  Stoffe,  angegeben  als Gesamtkohlenstoff  bei m >=

0.50  kg/h:  Konz.  50 mg/ma

1 - schwach  wassergefährdend

Einstufung  von  Gemischen  gemäß  Anlage  1, Nr. 5 AwSV

Eine  StoffsicherheitsbeurteiIung  wurde  für  folgende  Stoffe  in diesem  Gemisch  durchgeführt  :

2-Propano1;  Isopropylalkohol;  Isopropanol

ABSCHNITT  16:  Sonstige  Angaben

Änderungen

Rev. 1.O; Neuerstellung:  05.03.2020

Abkürzungen  und  Akronyme

ADR:  Accord  europöen  sur  le transport  des  marchandises  dangereuses  par  Route  (Europäisches

Übereinkommen  über  die internationale  Beförderung  gefährlicher  Güter  auf  der  Straße)

AwSV:  Verordnung  über  Anlagen  zum  Umgang  mit  wassergefährdenden  Stoffen

AGW:  ArbeitspIatzgrenzwert

AW:  AbfaIIverzeichnisverordnung

CAS  Chemical  Abstracts  Service

CLP:  Classification,  Labelling  and Packaging  of  substances  and mixtures

DNEL:  erived  No Effect  Level

d: day(s)

EAKV:  EuropäischesAbfaIlverzeichnis  gemäß  EntwurfAbfaIIverzeichnisverordnung

EINECS:  European  INventüry  of Existing  Commercial  chemical  Substances

ELINCS:  European  Llst  of Notified  Chemical  Substances

ECHA:  European  Chemicals  Agency

EWC:  European  Waste  Catalogue

IARC:  INTERNATIONAL  AGENCY  FOR  RESEARCH  ON CANCER

IMDG:  International  Maritime  Code  for  Dangerous  Goods

IATA: International  Air  Transport  Association

IATA-DGR:  Dangerous  Goods  Regulations  by the "lnternational  Air  Transport  Association"  (IATA)

ICAO:  International  Civil  Aviation  Organization

ICAO-TI:  Technical  Instructions  by the "lnternational  Civil  Aviation  Organization"  (ICAO)

GHS:  Globally  Harmonized  System  of  Classification  and Labelling  of  Chemicals

GefStoW:  Gefahrstoffverordnung  (Ordinance  on Hazardous  Substances,  Germany)

h: hour
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Rubie's  Deutschland  GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Materialnummer:Überarbeitet  am:  05.03.2020

LOAEL:  Lowest  observed  adverse  effect  level

LOAEC:  Lowest  observed  adverse  effect  concentration

LC50:  Lethal  concentration,  50 percent

LD50:  Lethal  dose,  50 percent

NOAEL:  No observed  adverse  effect  level

NOAEC:  No observed  adverse  effect  concentration

NLP:  No-Longer  Polymers

N/A:  not  applicable

OECD:  Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development

PNEC:  predicted  no effect  concentration

PBT:  Persistent  bioaccumulative  toxic

RID:  Räglement  international  concernant  le transport  des  marchandises  dangereuses  par  chemin  de

fer  (Regulations  Concerning  the International  Transport  of Dangerous  Goods  by Rail )

REACH:  Registration,  Evaluation,  Authorisation  of Chemicals

SVHC:  substance  of very  high  concern

TRGS:  Technische  Regeln  für  Gefahrsföffe

UN/NU:  United  Nations  (Vereinte  Nationen)

VOC:  Volatile  Organic  Compounds

VwVwS:  VerwaItungsvorschrifi  wassergefaehrdender  Stoffe

WGK:  WassergefaehrdungskIasse

Einstufung  von  Gemischen  und  verwendete  Bewertungsmethode  gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2; H225 Auf  Basis von Prüfdaten

Eye mit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3: H336 Berechnungsverfahren

Wortlaut  der  H- und  EUH-Sätze  (Nummer  und  Volltext)

H225  Flüssigkeit  und Dampf  leicht  entzündbar.

H319  Verursacht  schwere  Augenreizung.

H336  Kann  Schläfrigkeit  und Benommenheit  verursachen.

Weitere  Angaben

Einstufung  gemäß  Verordnung  (EG)  Nr. 1272/2008  [CLP]  - Einstufungsvefahren:

Gesundheitsgefahren:  Berechnungsverfahren.

Umweltgefahren:  Berechnungsverfahren.

Physikalische  Gefahren:  Auf  Basis  von Prüfdaten  und/oder  berechnet  und/oder  geschätzt.

Die  Angaben  in diesem  SicherheitsdatenbIatt  entsprechen  nach  bestem  Wissen  unseren  Erkenntnissen  bei

Drucklegung.  Die Infürmationen  sollen  Ihnen  Anhaltspunkte  für  den  sicheren  Umgang  mit  dem  in diesem

SicherheitsdatenbIatt  genannten  Produkt  bei Lagerung,  Verarbeitung,  Transport  und Entsorgung  geben.  Die

Angaben  sind  nicht  übertragbar  auf  andere  Produkte.  Soweit  das  Produkt  mit  anderen  Materialien  vermengt,

vermischt  oder  verarbeitet  wird,  oder  einer  Bearbeitung  unterzogen  wird, können  die  Angaben  in diesem

Sicherheitsdatenblatt,  soweit  sich hieraus  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  ergibt,  nicht  auf  das so gefertigte

neue  Material  übertragen  werden.

(Die  Daten  der  gefährlichen  Inhaltsstoffe  wurden  jeweils  dem  letztgültigen  Sicherheitsdatenblatt  des

Vorlieferanten  entnommen.)
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Rubie's  Deutschland  GmbH

Safety  Data  Sheet

according  to Regulation  (EC)  No 1907/2006

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

Product  code: Page  1 of  12Revision  date:  05.03.2020

SECTION  1:  Identification  of  the  substance/mixture  and  of  the  company/undertaking

1.1.  Product  identifier

Creepy  Wounds  Mastix  Hautkleber

1.2.  Relevant  identified  uses  of  the  substance  or  mixture  and  uses  advised  aqainst

Use  of  the  substance/mixture

adhesive,  sealant,  coating

Uses  advised  against

Any  non-intended  use.

1.3.  Details  of  the  supplier  of  the  safety  data  sheet

Company  name:  Rubie's  Deutschland  GmbH

Street:  Hüttenstr.47

I Place:  D-51469BergischGIadbach

Responsible  Department:  Thomas  Otto

Email: thomas.otto@rubies.de
Tel.:  +49(0)2202/104-119  (Mo.4)o.  8:00  bis  17:00  Uhr,  Fr. 8:00-13:00  Uhr)

1.4.  Emerqency  telephone

number:

+49(0)2202/1  04-119  (Mo.-Do.  8:00  bis 17:00  Uhr, Fr. 8:00-13:00  Uhr)

SECTION  2: Hazards  identification

2.t  Classification  of  the  substance  or  mixture

Regulation  (EC)  No.  1272/2008

Hazard  categories:

Flammable  liquid:  Flam.  Liq.  2

Serious  eye  damage/eye  irritation:  Eye  mit. 2

Specific  target  organ  toxicity  - single  exposure:  STOT  SE  3

Hazard  Statements:

Highly  flammable  liquid  and  vapour.

Causes  serious  eye  irritation.

May  cause  drowsiness  or  dizziness.

!.2.  Label  elements

Regulation  (EC)  No.  "1272/2008

Hazard  components  for  labelling

propan-2-o1;  isopropyl  alcohol;  isopropanol

Signal  word:  Danger

Pictograms:

Hazard  statements

H225

H319

H336

Highly  flammable  liquid  and  vapour.

Causes  serious  eye  irritation.

May  cause  drowsiness  or  dizziness.

Precautionary  statements

MC)I  If medical  advice  is needed,  have  product  container  or  label  at hand.

P102  Keep  out  of  reach  of  children.

P210  Keep  away  Trom  heat,  hot  surfaces,  sparks,  open  flames  and  other  ignition  sources.  No
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